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7 Anhang I –  Modellierte/empirische FFH-spezifische 
Critical Loads für Standort-/Vegetationstypen

7.1 Anhang I-1:  Erläuterungen zu Klima- und Bodenparametern zur 
Bestimmung der Standorttypen

Anhang I-1a:  Klimaregionaltypen in Deutschland (auf Basis der Verschneidung des DWD-Datensatzes 
1981 – 2010 mit der Karte der pot. nat. Vegetation BfN 2003)
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sommerkalt-winterkalt sehr hohe Luftfeuchte – 4 5,1 1326 2710 20 100 11 408 40 90

sommerkühl-winterkalt sehr hohe Luftfeuchte 3,1 8 1065 2309 23 30 36 118 90 140

sommerkühl-winterkalt hohe Luftfeuchte 4,7 7,4 824 1160 18 23 2 69 90 140

sommerkühl-winterkalt mittlere Luftfeuchte 5,5 7,4 662 854 12 18 – 18 11 90 140

sommerwarm-winterkühl hohe Luftfeuchte 6,8 11,1 745 1291 14 30 – 8 69 140 190

sommerwarm-winterkühl mittlere Luftfeuchte 7,2 11,1 514 834 11 14 – 23 2 140 190

sommerwarm-winterkühl geringe Luftfeuchte 8,1 10,7 380 578 8 11 – 42 – 23 140 190

sommerwarm-winterkühl sehr hohe Luftfeuchte 8,5 11,1 745 1111 14 18 – 8 11 165 190

sommerwarm-mäßig winterkühl mittlere Luftfeuchte 10,1 11,8 614 864 11 14 – 23 – 8 190 220

sommerwarm-mäßig winterkühl geringe Luftfeuchte 10,5 12 553 632 7,5 10,5 – 47 – 23 190 220

sommerwarm-mäßig winterkühl hohe Luftfeuchte 10,5 11,2 797 1007 14 23 – 8 36 190 220

Anmerkung: Die geringste Differenz zum Mittelwert der Spanne sollte die Entscheidungsgrundlage sein.
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Anhang I-1b1: Hydromorphietypen nach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA5 (AG Boden 2005)

Bezeichnung des Hydromorphietyp

Vernässungsgrad für Grund-, Stau- und 
Haftnässeböden

Wassergehalt bei pF < 0,5

(nach KA 5) [m³/³]

anhydromorph
nicht vernässt < 0,40

sehr schwach vernässt 0,40 – 0,44

hydromorph

schwach vernässt

> 0,44
mittel vernässt

stark vernässt

sehr stark vernässt

Anhang I-1b2: Stickstoff-Status nach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA5 (AG Boden 2005)

Bezeichnung des Stickstoff-Status C/N min C/N max

eutroph 10 17

mesotroph > 17 24

oligotroph > 24

Anhang I-1b3: Säure-Basen-Statusnach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA5 (AG Boden 2005)

Bezeichnung 
des Säure-

Basen-Status
pH (CaCl2) Min pH (CaCl2) Max

Basensättigung 
[%] Min

Basensättigung 
[%] Max

Basensättigung 
[%] Min

Basensättigung
[%] Max

Kappen-Adrian NH4Cl

basenarm 3,2 < 3,8 7 < 17 10 < 30

mittelbasisch 3,8 < 4,8 15 < 30 25 < 60

basenreich 4,8 < 6 26 < 50 50 < 85

kalkreich 6 > 6 45 > 45 83 100
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7.2 Anhang I-2:  Critical Load-Spannen (CL(N)) für FFH-Lebensraumtypen 
(Download)

LRT-Code LRT-Bezeichnung
von bis

2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophilia arenaria) 10 12
2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 7 12
2140 Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 7 7
2150 Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 10 11
2160 1) Dünen mit Hippophaë rhamnoides 9 19
2170 Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 5 11
2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region 4 19
2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 8 26
2320 Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum 12 13
2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 5 24
4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 6 16
4030 Trockene europäische Heiden 8 21
4060 Alpine und boreale Heiden 7 19

4070
Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 18 18

5110
Stabile xerothermophile Formationen von Buxus sempervirens an 
Felsabhängen (Berberidion p.p.) 11 14

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 8 30
6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 7 33
6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen 11 21

6212
Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion), Subtyp von LRT 6210 
„Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien“ 13 28

6213
Trockenrasen (Xerobromion), Subtyp von LRT 6210 „Kalk-(Halb-) 
Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien“ 12 30

6214

Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden  
(Koelerio-Phleion phleoides), Subtyp von LRT 6210 
„Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien“ 13 35
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 

CL(N)
(Min(CLnut(N);CLmax(N)) 
[kg N ha-1 a-1], gerundet 

6230
g ( p

Festland) auf Silikatböden 10 24
6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen 14 33

6410
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen 
Böden (Molinion caeruleae) 12 36

6431 1) Feuchte Hochstaudenfluren (planar bis montan) 15 77
6432 1) Subalpine und alpine Hochstaudenfluren 11 28
6440 1) Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 16 58

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 12 43
6520 Berg-Mähwiesen 17 26
7110 Lebende Hochmoore 5 23
7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 5 23
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 6 26
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 7 17

8110
Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae 
und Galeopsietalia ladani) 11 23

8120
Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe 
(Thlaspietea rotundifolii) 10 23

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 5 22
8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 5 15
8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 7 23
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 4 25

8230
Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-
Veronicion dillenii 6 17

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 10 21

9120
Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und 
gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 8 17

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9 22
1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Die CL sind nicht bei Ausprägungen von LRT mit regelmäßiger Überflutung anzuwenden

(siehe auch Abschnitt 3.4.3)
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

LRT-Code LRT-Bezeichnung
von bis

CL(N)
(Min(CLnut(N);CLmax(N)) 
[kg N ha-1 a-1], gerundet 

9140 Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius 15 27
9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 13 23

9160
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 14 21

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum 11 23
9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 8 30
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 8 14
91D0 Moorwälder 7 28

91E0 1)
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 6 28

91F0 1)
Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 11 31

91G0 Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus 15 24
91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder 4 13
91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe 6 18
9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 11 27
9420 Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald 11 36
9430 Bergkiefern-(oder Spirken-)Wälder (*auf Gips- oder Kalksubstrat) 12 29
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

7.3 Anhang I-3:  Liste der Critical Loads (CL N) für LRT-Standorttypen – Kurzfassung (Excel-Datei verfügbar) (Download)

Die CL sind nicht bei Ausprägungen von LRT mit regelmäßiger Überflutung anzuwenden (siehe auch Abschnitt 3.4.3)
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung



109

1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

Anhang I-3 – Fortsetzung
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1) CL gelten nur für LRT-Ausprägungstypen, die keine Sonderfälle hinsichtlich ihrer N-Empfindlichkeit (siehe Abschnitt 3.4.3) sind.

7.4 Anhang I-4:  Liste der Critical Loads (CL N) für LRT-Standort-/Vegetationstypen – Langfassung 
(auch als Excel-Datei verfügbar) (Download)

Die CL sind nicht bei Ausprägungen von LRT mit regelmäßiger Überflutung anzuwenden (siehe auch Abschnitt 3.4.3)
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7.5 Anhang I-5:  Liste der Critical Loads (CL N) für Anhang II-Arten (Download)

Angelica 
palustris
Angelica 
palustris
Angelica 
palustris
Angelica 
palustris
Angelica 
palustris
Angelica 
palustris
Angelica 
palustris
Angelica 
palustris

Apium repens

Apium repens

Apium repens

Apium repens
Botrychium 
simplex
Bruchia 
vogesiaca



Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus

Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus

Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
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Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus

Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
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Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Cypripedium 
calceolus
Hamatocaulis 
lapponicus
Hamatocaulis 
lapponicus
Hamatocaulis 
vernicosus
Hamatocaulis 
vernicosus
Hamatocaulis 
vernicosus
Hamatocaulis 
vernicosus
Hamatocaulis 
vernicosus
Hamatocaulis 
vernicosus
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Jurinea 
cyanoides

Jurinea 
cyanoides

Jurinea 
cyanoides

Jurinea 
cyanoides

Mannia triandra

Mannia triandra

Mannia triandra

Mannia triandra

Mannia triandra
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Meesia 
longiseta
Meesia 
longiseta

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens
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Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

321

Anhang I-5 – Fortsetzung



Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens
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Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
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Saxifraga 
hirculus
Saxifraga 
hirculus
Scapania 
carinthiaca
Scapania 
carinthiaca
Scapania 
carinthiaca
Scapania 
carinthiaca
Scapania 
carinthiaca
Scapania 
carinthiaca

Stipa bavarica

Stipa bavarica

Stipa bavarica

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
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Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
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Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum



Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum

Thesium 
ebracteatum
Thesium 
ebracteatum
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Trichomanes 
speciosus
Trichomanes 
speciosus
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7.6 Anhang I-6:  Liste der Pflanzengesellschaften und Anzahl der in 
BMVBS (2013) genutzten Vegetationsaufnahmen (Download)
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7.7 Anhang I-7:  Liste der berücksichtigten hochsteten Arten und 
der Charakterarten der Pflanzengesellschaften mit 
Ellenbergscher N- und R-Zahl (Download)
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7.8 Anhang I-8: Liste weiterer Sonderfälle gemäß Abschnitt 3.4.3
LRT-
Code

LRT-Beschreibung Sonderfälle in der Beurteilung

1110 Sandbänke mit nur schwacher 
ständiger Überspülung durch 
Meerwasser

Marine Lebensraumtypen sind zwar grundsätzlich sehr N-empfindlich, es ist aber 
ausgeschlossen, dass die N-Einträge eines Straßenbauvorhabens über den Luftpfad in die 
Einzugsgebiete der Meereszuflüsse signifikant sein können.

1130 Ästuarien Die aquatischen Kompartimente der Ästuarien sind zwar grundsätzlich sehr N-empfindlich, 
es ist aber ausgeschlossen, dass die N-Einträge eines Straßenbauvorhabens über den 
Luftpfad in die Einzugsgebiete der Meereszuflüsse signifikant sein können.

1140 Vegetationsfreies Schlick-, 
Sand und Mischwatt

Marine Lebensraumtypen sind zwar grundsätzlich sehr N-empfindlich, es ist aber 
ausgeschlossen, dass die N-Einträge eines Straßenbauvorhabens über den Luftpfad in die 
Einzugsgebiete der Meereszuflüsse signifikant sein können.

1150* Lagunen des Küstenraumes 
(Strandseen)

nicht N-empfindlich. Küstenlagunen sind nährstoffreiche Flachgewässer mit von Natur 
aus stark schwankenden Standortbedingungen. Die Dynamik wird durchstochastisch 
stattfindende Meerwassereinbrüchengesteuert.

1160 Flache große Meeresarme und 
-buchten (Flachwasserzonen 
und Seegraswiesen)

Marine Lebensraumtypen sind zwar grundsätzlich sehr N-empfindlich, es ist aber 
ausgeschlossen, dass die N-Einträge eines Straßenbauvorhabens über den Luftpfad in die 
Einzugsgebiete der Meereszuflüsse signifikant sein können.

1170 Riffe Marine Lebensraumtypen sind zwar grundsätzlich sehr N-empfindlich, es ist aber 
ausgeschlossen, dass die N-Einträge eines Straßenbauvorhabens über den Luftpfad in die 
Einzugsgebiete der Meereszuflüsse signifikant sein können.

1210 Einjährige Spülsäume Nicht N-empfindlich. Die typische Vegetation des Lebensraumtyps setzt sich ausschließlich 
aus einjährigen Nitrophyten zusammen.

1220 Mehrjährige Vegetation der 
Kiesstrände

Nicht N-empfindlich. Die typische Vegetation des Lebensraumtyps setzt sich ausschließlich 
aus Nitrophyten zusammen.

1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-
Fels- und Steil-Küsten mit 
Vegetation

Nicht N-empfindlich. Die Vegetation des Lebensraumtyps besiedelt kurzlebige 
Standorte, an denen eine langfristige N-Akkumulation aufgrund der steilküstentypischen 
Abbruchdynamik nicht stattfindet.

1310 Pioniervegetation mit Salicornia 
und anderen einjährigen 
Arten auf Schlamm und Sand 
(Quellerwatt)

Da es aus anderen Quellen CL-Werte gibt, ist es nicht möglich, den Lebensraumtyp als 
nicht empfindlich einzustufen.
empirischer CL: 20 – 30 kg N /ha*a
modellierte CL aus NL: 21 – 23 kg N /ha.a (Va n  D o b b e n  et al. 2014, S. 17)

1320 Schlickgrasbestände 
(Spartinion maritimae)

Da es aus anderen Quellen CL-Werte gibt, ist es nicht möglich, den Lebensraumtyp als 
nicht empfindlich einzustufen.
Empirischer CL: 20 – 30 kg N /ha*a modellierte CL aus NL: 23 kg N /ha.a (Va n  D o b b e n 
et al. 2014, S. 17)

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-
Puccinellietalia maritimae)

Da es aus anderen Quellen CL-Werte gibt, ist es nicht möglich, den Lebensraumtyp als 
nicht empfindlich einzustufen.
Empirischer CL: 20 – 30 kg N /ha*a/modellierte CL aus NL: 22 kg N /ha.a (Va n  D o b b e n 
et al. 2014, S. 17)

1340* Salzwiesen im Binnenland EUNIS D6.1, siehe dazu B o b b i n k et al. 2011, S. 65.

2110 Primärdünen Nicht N-empfindlich. Primärdünen sind kurzlebige Gebilde, die im Sommerhalbjahr auf 
dem Vorstrand entstehen und durch Stürme im folgenden Winter wieder zerstört werden. 
Die Gefahr einer langfristigen N-Anreicherung besteht nicht.

2160 Dünen mit Hippophaë 
rhamnoides

Nicht N-empfindlich. Die typische Vegetation des Lebensraumtyps wird von einer 
stickstoffbindenden Nitrophytenart (Sanddorn) dominiert.

2190 Feuchte Dünentäler Der Lebensraumtyp kann sich aus verschiedenen Ausprägungen (Gewässer, basenreiche 
Niedermoore, Übergangsmoore usw.) zusammensetzen. Es gelten die CL-Werte der 
jeweiligen Ausprägungen.

3110 Oligotrophe, sehr schwach 
mineralische Gewässer der 
Sand ebenen (Littorellatalia 
uniflorae)

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Stillgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende 
Gewässer mit Vegetation der 
Littorelletea uniflorae und/oder 
der Isoëto-Nanojuncetea

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Stillgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.



Anhang I-8 – Fortsetzung

415

LRT-
Code

LRT-Beschreibung Sonderfälle in der Beurteilung

3140 Oligo- bis mesotrophe 
kalkhaltige Gewässer mit 
benthischer Vegetation aus 
Armleuchteralgen

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Stillgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3150 Natürliche eutrophe Seen 
mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder 
Hydrocharitions

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Stillgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3160 Dystrophe Seen und
Teiche

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Stillgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3180* Temporär wasserführende 
Karstseen

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind für temporäre Stillgewässer 
vernachlässigbar.

3190 Gipskarstseen auf gipshaltigem 
Untergrund

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Stillgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3220 Alpine Flüsse mit krautiger 
Ufervegetation

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Fließgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3230 Alpine Flüsse mit Ufergehölzen 
von Myricaria germanica

Nicht N-empfindlich: Der Lebensraumtyp wird durch die Vegetation seiner Weichholzaue 
charakterisiert. Die natürliche Vegetation der Weichholzaue ist nicht N-empfindlich (vgl. 
LRT 91E0).

3240 Alpine Flüsse mit Ufergehölzen 
von Salix elaeagnos

Nicht N-empfindlich: Der Lebensraumtyp wird durch die Vegetation seiner Weichholzaue 
charakterisiert. Die natürliche Vegetation der Weichholzaue ist nicht N-empfindlich (vgl. 
LRT 91E0).

3260 Flüsse der planaren bis 
montanen Stufe mit Vegetation 
des Ranunculion fluitantis und 
des Callitricho-Batrachion

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Fließgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

3270 Flüsse mit Schlamm bänken mit 
Vegetation des Chenopodion 
rubri p.p und des Bidention p.p

Atmosphärische N-Einträge von Straßenbauvorhaben sind in Mitteleuropa für 
Fließgewässer-Lebensraumtypen im Regelfall vernachlässigbar.

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) Kalktuffquellen des Typs 7220* werden durch fließendes Wasser überrieselt und 
werden wie Fließgewässer behandelt (vgl. Abschnitt 3.4.3.2). Eine Betrachtung ist nicht 
erforderlich.
Für sickerfeuchte Bereiche in Auen und in Talhanglage wird der CL-Wert der 
entsprechenden Ausprägung des LRT 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) angewendet.
Quellbereiche, die die keinem der beiden oben genannten LRT zuzuordnen sind, stellen 
keine Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-RL dar. In Vergesellschaftung mit anderen 
LRT erfordern sie keine eigenständige Betrachtung.

8310 Nicht touristisch erschlossene 
Höhlen

Der Lebensraumtyp wird nicht über seine Vegetation definiert. Der Gehalt der Außenluft 
an N-haltigen Verbindungen übt auf die Zusammensetzung der Luft in Höhlen keinen 
relevanten Einfluss aus.

8340 Permanente Gletscher N-Einträge können die typischen Bakterien- und Algengemeinschaften von Gletschern 
verändern. Haupteintragsquellen im europäischen alpinen Bereich sind Mittel, 
die zur Pistenpräparierung eingesetzt werden. Es ist ausgeschlossen, dass ein 
Straßenbauvorhaben einen signifikanten N-Eintrag über den Luftpfad leisten kann.

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)

Nicht N-empfindlich: Ausprägungen mit natürlicher Überflutungsdynamik (regelmäßige 
Überflutung, allochtone Bodeneinträge, Substratumlagerungen)
N-empfindlich: Sonderausprägungen auf quelligen Standorten außerhalb des 
Überflutungsraums
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8 Anhang II – Liste empirischer Critical Loads

Eine deutsche Fassung der empirischen CL ist in LAI (2012a) enthalten.
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9 Anhang III – Zuordnung der FFH-LRT zu Landnutzungsklassen

9.1 Auswahl der Landnutzungsklassen

Anhand von EUNIS-Code und LRT-Bezeichnung wird aus Tabelle 15 der passende Rezeptortyp ausge-

wählt, dabei sind die Erläuterungen im Abschnitt 9.2 zu berücksichtigen.

Der Vollständigkeit halber sind hier mit wenigen Ausnahmen für alle Lebensraumtypen Rezeptortypen 

zugewiesen. Daraus folgt nicht, dass eine CL-Betrachtung in jedem Fall angebracht ist. So ist eine CL-

Betrachtung für sehr kurzlebige Standorte, an denen eine langfristige Stickstoffanreicherung ausge-

schlossen ist (z. B. hoch dynamische Steilküstenabschnitte) nicht sinnvoll (siehe auch Abschnitt 2.3). 

Solche Sonderfälle wurden in die folgende Tabelle aufgenommen, um sie in Ausbreitungsmodellie-

rungen berücksichtigen zu können, es wurden jedoch keine CL ermittelt.

Tabelle 16: Zuordnung von FFH-LRT (nach BfN 2007, ergänzt) zu Rezeptortypen des UBA-Datensatzes 
(UBA 2007)

LRT-
Code

Gebräuchliche Kurzbezeichnung (BfN)
Rezeptortyp

(Nr. der Erläuterung in Klammern)

1110 Überspülte Sandbänke (1)

1130 Ästuarien Wasserflächen (1), Vegetation des Überflutungs-
raums: je nach Wuchshöhe des Biotoptyps

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt (1)

1150* Lagunen (Strandseen) Wasserflächen

1160 Flache große Meeresarme und -buchten − (1)

1170 Riffe − (1)

1210 Einjährige Spülsäume Dünen, Felsfluren

1220 Mehrjährige Vegetation der Geröll-, Kies- und Blockstrände Dünen, Felsfluren

1230 Fels- und Steilküsten mit Vegetation
aktive Abbruchküsten
gras- und staudendominierten Steilküsten
stabilere, bewaldete Abschnitte aktiver Steilküsten

− (2)
semi-natürliche Vegetation
Laubwald

1310 Quellerwatt Dünen, Felsfluren

1320 Schlickgrasbestände semi-natürliche Vegetation

1330 Atlantische Salzwiesen Wiesen und Weiden

1340* Binnenland-Salzstellen Wiesen und Weiden

2110 Primärdünen Dünen, Felsfluren

2120 Weißdünen mit Strandhafer Dünen, Felsfluren

2130* Graudünen mit krautiger Vegetation Dünen, Felsfluren

2140* Küstendünen mit Krähenbeere semi-natürliche Vegetation

2150* Küstendünen mit Besenheide semi-natürliche Vegetation

2160 Dünen mit Sanddorn Laubwald

2170 Dünen mit Kriech-Weide semi-natürliche Vegetation

2180 Bewaldete Küstendünen Laubwald, Mischwald, Nadelwald (7)

2190 Feuchte Dünentäler semi-natürliche Vegetation

2310 Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen semi-natürliche Vegetation

2320 Sandheiden mit Krähenbeere auf Binnendünen semi-natürliche Vegetation

2330 Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen Dünen, Felsfluren

3110 Sehr nährstoff- und basenarme Stillgewässer mit Strandlings-Gesell-
schaften

Wasserflächen

3130 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit 
 Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften

Wasserflächen
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LRT-
Code

Gebräuchliche Kurzbezeichnung (BfN)
Rezeptortyp

(Nr. der Erläuterung in Klammern)

3140 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewässer 
mit Armleuchteralgen

Wasserflächen

3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit 
 Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften

Wasserflächen

3160 Dystrophe Stillgewässer Wasserflächen

3180 Temporäre Karstseen und –tümpel Wasserflächen

3190 Gipskarstseen auf gipshaltigem Untergrund Wasserflächen

3220 Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation semi-natürliche Vegetation (3)

3230 Alpine Flüsse mit Ufergehölzen mit Deutscher Tamariske Laubwald (3)

3240 Alpine Flüsse mit Ufergehölzen der Lavendelweide Laubwald (3)

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation Wasserflächen

3270 Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-Gesellschaften auf 
 Schlammbänken

Wasserflächen

4010 Feuchte Heiden mit Glockenheide semi-natürliche Vegetation (4)

4030 Trockene Heiden semi-natürliche Vegetation (4)

4060 Alpine und boreale Heiden semi-natürliche Vegetation (4)

4070* Latschen- und Alpenrosengebüsche semi-natürliche Vegetation

40A0* Subkontinentale peripannonische Gebüsche Laubwald

5110 Buchsbaum-Gebüsche semi-natürliche Vegetation

5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen Nadelwald

6110* Basenreiche oder Kalk-Pionierrasen Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

6120* Subkontinentale basenreiche Sandrasen Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

6130 Schwermetallrasen Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

6150 Boreo-alpines Grasland auf Silikatböden semi-natürliche Vegetation

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen semi-natürliche Vegetation

6210* alle Subtypen der Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihrer Verbuschungs-
stadien (* orchideenreiche Bestände)

Wiesen und Weiden
verbuscht: semi-natürliche Vegetation

6230* Artenreiche Borstgrasrasen Wiesen und Weiden

6240* Steppenrasen Wiesen und Weiden

6410 Pfeifengraswiesen Wiesenund Weiden

6430 Feuchte Hochstaudenfluren
– an eutrophe Gewässerufern
– an Waldrändern

(5)
– semi-natürliche Vegetation
– Laubwald

6440 Brenndolden-Auenwiesen Wiesen und Weiden

6510 Magere Flachland-Mähwiesen Wiesen und Weiden

6520 Berg-Mähwiesen Wiesen und Weiden

7110* Lebende Hochmoore semi-natürliche Vegetation

7120 Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore semi-natürliche Vegetation

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore semi-natürliche Vegetation

7150 Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften semi-natürliche Vegetation

7210* Sümpfe und Röhrichte mit Schneide semi-natürliche Vegetation

7220* Kalktuffquellen je nach Bewuchs der Kraut-, Strauch oder Baum-
schicht

7230 Kalkreiche Niedermoore semi-natürliche Vegetation

7240* Alpine Pionierformationen auf Schwemmböden semi-natürliche Vegetation

8110 Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation
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LRT-
Code

Gebräuchliche Kurzbezeichnung (BfN)
Rezeptortyp

(Nr. der Erläuterung in Klammern)

8120 Kalk- und Kalkschiefer-Schutthalden der hochmontanen bis nivalen 
Stufe

Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

8150 Silikatschutthalden der kollinen bis montanen Stufe Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

8160* Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

8230 Silikatfelsen mit Pionierrasen Dünen, Felsfluren, schüttere Vegetation

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen

8340 Gletscher (6)

9110 Hainsimsen-Buchenwälder Laubwald

9120 Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme Laubwald

9130 Waldmeister-Buchenwälder Laubwald

9140 Subalpine Bergahorn-Buchenwälder Laubwald

9150 Orchideen-Kalk-Buchenwälder Laubwald

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder Laubwald

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder Laubwald

9180* Schlucht- und Hangmischwälder Laubwald

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche Laubwald

91D0* Moorwälder
Birken-dominiert
Kiefern-dominiert

(7)
Laubwald
Nadelwald

91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder Laubwald

91F0 Hartholzauenwälder Laubwald

91G0* Subkontinentale bis pannonische Eichen-Hainbuchenwälder Laubwald

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder Nadelwald

91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe Nadelwald

9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder Nadelwald

9420 Alpine Lärchen- und/oder Arvenwälder Laubwald, Nadelwald (7)

9.2 Erläuterungen

(1) Marine Wasserflächen

Es wurde die gleiche Kategorie angesetzt wie für Binnengewässer. Der Datensatz des UBA zur Hinter-

grundbelastung enthält keine Daten für marine Wasserflächen. Aus Gauger (2004) geht hervor, dass in 

der Landnutzungsklasse „Wasserflächen“ nur die „Binnengewässer“ enthalten sind. Für die Ästuarien 

(LRT 1130) gibt der Datensatz des UBA zur Hintergrundbelastung Werte an.

(2) Steilküsten der Ostsee (Lebensraumtyp 1230)

Für hochdynamische, weitgehend unbewachsene Abbruchküsten ist eine CL-Betrachtung nicht sinnvoll, 

weil keine N-Anreicherung stattfinden kann. Für stabilere, bewachsene Uferabschnitte ist der vorhan-

dene Bewuchs entscheidend. Entsprechend wurde die Kategorie gewählt.

(3) Alpine Fließgewässer

Alpine Fließgewässer haben naturgemäß aufgrund der hohen mechanischen Belastung keine submerse 

Vegetation und werden anhand ihrer Ufervegetation definiert. Die Rauigkeit der Lebensraumtypen ergibt 

sich daher aus der Rauigkeit der Ufervegetation.
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(4) Heiden

Die mittlere Bestandshöhe der Heiden unterliegt alterungs- und pflegebedingten Schwankungen. Junge 

Stadien sind schütter, haben eine Wuchshöhe unter 0,5 m und entsprechen dem MAPESI-Typ „Dünen 

+ Felsfluren“. Da sie sich sukzessionsbedingt zu geschlossenen Beständen mit einer durchschnittlichen 

Wuchshöhe um 0,5 m entwickeln, wurden Heiden pauschal dem späteren Stadium mit höherer Rauig-

keit zugeordnet.

(5) Hochstaudenfluren

Für Hochstaudenfluren der Waldsäume sollte aufgrund der standortbedingt höheren Deposition abwei-

chend von dieser Kategorie der Rezeptortyp „Wald“ gewählt werden (je nach angrenzendem Waldtyp: 

Laub-, Misch oder Nadelwald).

(6) Gletscher (Lebensraumtyp 8340)

Es wurde keine Kategorie zugeordnet. Keine der im UBA-Datensatz vorgesehenen Landnutzungsklassen 

wird den Besonderheiten eines Gletschers als Depositionsoberfläche gerecht. Der Lebensraumtyp ist 

zwar prinzipiell sehr N-empfindlich (Veränderungen der Algengemeinschaften, mitunter sichtbar in Form 

von grün-rötlichen Belägen im Eis und auf der Eisoberfläche), jedoch von Straßenbauprojekten nicht 

unmittelbar betroffen.

(7) Waldtypen, die von Laub- oder Nadelgehölzen dominiert werden

Die Lebensraumtypen „Bewaldete Küstendünen“ (2180) und „Moorwälder“ (91D0*) kommen in verschie-

denen Ausprägungen vor. Der vorhandene Bewuchs ist entscheidend.

Reine Lärchenbestände (Lebensraumtyp Alpine Lärchen- und/oder Arvenwälder (9420) sollten als 

„Laubwald“ eingestuft werden, weil sie laubabwerfend sind, Mischbestände und reine Arvenbestände 

als Misch- bzw. Nadelwald.
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10 Anhang IV –  Hinweise zur Vergabe und Durchführung von 
Vegetationserfassungen und Bodenanalysen 
zur CL-Bestimmung

Die folgenden Informationen richten sich an Personen, die für die Vergabe und Abnahme von vege-

tationskundlichen Leistungen und einer gegebenenfalls erforderlichen bodenkundlichen Aufnahme 

zuständig sind.

Die Kombination vegetationskundlicher und bodenkundlicher Aufnahmen ist nur sinnvoll, wenn diese 

sehr eng aufeinander abgestimmt durchgeführt werden, damit sinnvolle Flächenabgrenzungen möglich 

sind.

10.1 Bedarf an pflanzensoziologischen Informationen

Da pflanzensoziologische Daten bislang äußerst selten im Rahmen von Straßenbauplanungen benötigt 

wurden, können Straßenbauverwaltungen meistens noch nicht auf praktische Erfahrungen in diesem 

Bereich zurückgreifen. Einige Besonderheiten der pflanzensoziologischen Erfassung im Vergleich mit 

den bekannten Biotop- und Lebensraumtypkartierungen werden in Kurzform vorgestellt. Anschließend 

wird auf die Anforderungen, die zur Auswertbarkeit der erhobenen Daten im spezifischen Kontext der 

CL-Bestimmung zu erfüllen sind.

10.1.1 CL-Bestimmung bei Anwendung des CL-Software-Tools

Das zur CL-Ermittlung entwickelte Software-Tool ermöglicht eine erste Bestimmung der CL-Werte für 

Lebensraumtypen. Anhand der einzugebenden Klima- und Bodenparameter lässt sich in den meisten 

Fällen die Spanne der für einen Lebensraumtyp bundesweit in Frage kommenden CL-Werte deutlich 

einengen. Wenn unter Heranziehung des unteren Wertes der verbleibenden Spanne Beeinträchtigungen 

ausgeschlossen werden können, sind keine weiteren Arbeitsschritte erforderlich.

Das Tool verlangt die Eingabe der Pflanzengesellschaft, die im konkreten Fall dem betroffenen Lebens-

raumtyp entspricht. Die für die Region typischen Pflanzengesellschaften der Lebensraumtypen werden 

häufig in den Kartieranleitungen der Länderfachbehörden benannt. Ergänzend kann die vegetations-

kundliche Fachliteratur mit regionalem Bezug zu Rate gezogen werden. Kommen mehrere Gesell-

schaften für einen Lebensraumtyp in Frage, wird der CL für die N-empfindlichste Gesellschaft bestimmt. 

Durch Berücksichtigung der Standortbeschaffenheit und des Arteninventars des betroffenen Lebens-

raumes lassen sich unrealistische worst case-Einschätzungen vermeiden (z. B. systematisches Unter-

stellen einer von Torfmoosen geprägten Durchströmungsmoor-Sonderausbildung beim Vorkommen des 

Lebensraumtyps *91E0).

Die notwendigen Informationen werden gegebenenfalls bei einer Geländebegehung gesammelt. In ein-

deutigen Fällen reicht eine verbale Beschreibung des Bestands aus. Die Anfertigung einer pflanzenso-

ziologischen Belegaufnahme ist fakultativ. Die Beschreibung geht auf die relevanten Standortparameter 

ein und benennt die für die Zuordnung zur Pflanzengesellschaft ausschlaggebenden Arten. Eine Fotodo-

kumentation von charakteristischen Vegetationsaspekten macht die Gesellschaftsansprache mit wenig 

Aufwand für Dritte nachvollziehbar.

10.1.2 Standorttypbezogene CL-Bestimmung

Eine vertiefende Betrachtung kann sinnvoll sein, wenn das Ergebnis der Software-Tool-Abfrage eine ver-

gleichsweise breite CL-Spanne offen lässt und wenn bei Annahme des unteren Wertes der Spanne Beein-

trächtigungen nicht auszuschließen sind. Die Entscheidung für eine aufwändige, vertiefende Betrach-

tung setzt voraus, dass der betroffene Standort mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit weniger 
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stickstoffempfindlich ist, als vom Software-Tool als Regelfall unterstellt wird. Die vertiefte, standortbezo-

gene CL-Bestimmung erfordert eng aufeinander abgestimmte Geländeerfassungen der Vegetation und 

gegebenenfalls des Bodens.

10.2 Verhältnis von Biotoptypen- bzw. Lebensraumtypenkartierung und 
pflanzensoziologischer Erfassung

Eine CL-Bestimmung unter Berücksichtigung der lokalen Standorteigenschaften erfordert im Regel-

fall eine Erfassung der Pflanzengesellschaften, die in den betroffenen Lebensräumen vorkommen. Aus 

den im Folgenden dargelegten Gründen bestehen keine eindeutigen Entsprechungen von Biotoptypen/ 

Lebensraumtypen und Pflanzengesellschaften.

Während Biotoptypen primär nach Standortmerkmalen und in einem zweiten Schritt nach Bewuchs-

eigenschaften abgegrenzt werden, sind Pflanzengesellschaften vorrangig nach vegetationskundlichen 

Kriterien definiert49).Dies hat zur Folge, dass mehrere Pflanzengesellschaften in einem Biotoptyp ver-

treten sein können. Pflanzengesellschaften sind nach einem hierarchischen System klassifiziert, das 

verschiedene Rangstufen unterscheidet. Die Assoziation stellt die Grundeinheit des Systems dar. Asso-

ziationen werden in Gesellschaften höherer Rangstufen (Verband, Ordnung, Klasse) zusammengefasst, 

wobei die Schärfe der ökologischen Aussagekraft mit dem Grad der Zusammenführung abnimmt. Die 

Typen der Biotopkartierung können Assoziationen (z. B. Waldtypen), Verbänden (z. B. Grünlandtypen) 

oder Klassen (z. B. Ruderalfluren) entsprechen. Assoziationen (das heißt die pflanzensoziologischen Ein-

heiten, die hierals Parameter der CL-Bestimmung benötigt werden) lassen sich deshalb häufig aus den 

Typen der Biotopkartierung nicht eindeutig ableiten (vgl. v.  D rachen fe l s 2011, S. 6ff.).

In vielen Fällen bestehen ebenfalls keine 1 : 1-Entsprechungen zwischen Pflanzengesellschaften und 

Lebensraumtypen. Die gleichen Pflanzengesellschaften können in unterschiedlichen Lebensraumtypen 

vertreten sein (z. B. innerhalb und außerhalb von Auen, auf Dünen oder auf äolisch nicht geprägten, 

sandigen Standorten). Die meisten Lebensraumtypen umfassen mehrere Pflanzengesellschaften und 

stellen Gesellschaftskomplexe dar (vgl. Angaben unter der Rubrik „Komplexe“ in den Lebensraumtyp-

beschreibungen von Ssymank et al 1998).

Zur Dokumentation der Pflanzengesellschaften werden im Gelände sog. Belegaufnahmen angefertigt. 

Die Ergebnisse werden zu Tabellen verarbeitet, in denen verschiedene Eigenschaften von Vegetation 

und Aufnahmefläche nach einem standardisierten System dargestellt werden. Pflanzensoziologische 

Erfassungen erfordern in der Regel separate Arbeitsgänge und können bei Biotop- bzw. Lebensraum-

typenkartierungen nicht „nebenbei“ erledigt werden (vgl. v.  D rachen fe l s 2011, S. 6ff.).

Im Unterschied zu üblichen Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen, bei denen die Typansprache 

direkt vor Ort stattfindet, muss pflanzensoziologisches Material häufig weiter ausgewertet werden. Die 

Zuordnung der erfassten Bestände zu Pflanzengesellschaften erfordert einen Vergleich mit veröffentli-

chen Daten (z. B. Rote Liste der Pflanzengesellschaften des Bundeslands (soweit vorhanden), einschlä-

gige Fachliteratur) oder unveröffentlichter Quellen aus der Region. Dieser Arbeitsschritt ist umso auf-

wändiger je typferner die erfassten Pflanzenbestände sind. Dies gilt insbesondere für degradierte und 

durch Nutzungen veränderten Ausprägungen. Fehlen wichtige diagnostische Arten (Charakterarten, Dif-

ferenzialarten), so beruht die Zuordnung auf einer Experteneinschätzung des pflanzensoziologischen 

Standortpotenzials. Die dabei getroffenen Entscheidungen können einen signifikanten Einfluss auf das 

Ergebnis der CL-Ermittlung ausüben und sind transparent zu dokumentieren. Zur pflanzensoziologi-

schen Erfassung gehört deshalb ein Begleittext, der auch das Tabellenmaterial enthält.

Fachliche Anforderungen

49) Als Folge der geschichtlichen Entwicklung haben sich in Ost- und Westdeutschland zwei eigenständige pflanzensoziologische 
Schulen herausgebildet Die Pflanzengesellschaften des von R. Tü xe n geprägten westdeutschen Systems werden primär anhand 
der Vegetation definiert und ergänzend durch Standortbeschreibungen beschrieben (vgl. D i e r s c hke 1994). Die maßgeblich von 
H.  Pa s s a rg e entwickelte ostdeutsche Syntaxonomie basiert stärker auf Korrelationen von Standort und Vegetation (vgl. S c hu -
b e r t et al. 1995). Die beiden Systeme sind nicht vollständig miteinander kompatibel und daher nur in ihrem jeweiligen Bezugsraum 
anwendbar.
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Die Durchführung von pflanzensoziologischen Erfassungen und die Auswertung ihrer Ergebnisse erfor-

dern spezielle Fachkenntnisse, die über die Fertigkeiten hinausgehen, die zur Durchführung von Biotop- 

und Lebensraumtypenkartierungen benötigt werden. Über Artenkenntnisse hinaus sind Erfahrungen mit 

den spezifischen Aufnahmemethoden zwingend (Auswahl und Abgrenzung von repräsentativen Aufnah-

meflächen, Schätzung von Abundanzen, Deckungsgraden usw.). Die Ausprägungen der Pflanzengesell-

schaften einschließlich ihrer diagnostischen Arten variieren innerhalb Deutschlands. Die Auftragnehmer 

müssen deshalb über vegetationskundliche Erfahrungen in der Region verfügen. Die Standortwahl der 

pflanzensoziologischen Aufnahmen und der untersuchten Bodenleitprofile ist aufeinander abzustimmen 

(s. unten 3.4). Gute geoökologische Kenntnisse sind daher von Vorteil.

10.3 Durchführung der Arbeiten

10.3.1 Abgrenzung der zu erfassenden Bereiche

Pflanzensoziologische Informationen sind für diejenigen Bereiche erforderlich, die von zusätzlichen 

N-Einträgen des Vorhabens > 0,3 kg N ha-1a-1betroffen sind.

Ein Informationsbedarf besteht nur für Lebensraumtypen, die im betroffenen Bereich mit Vorkommen 

größer als die Bagatellschwellen des Flächenverlustes nach L ambre cht  &  Trau tne r (2007) vertreten 

sind.

In einigen Bundesländern werden Flächenrichtwerte für die Eignung von Lebensraumtypenvorkommen 

als Erhaltungsziele benannt (z. B. Niedersachsen). Diese Mindestgrößen gelten nicht für Grunddaten-

erfassungen, die möglichst genau sein sollen, sondern dienen der Einschätzung der Erhaltungs- und 

Entwicklungswürdigkeit von Kleinstvorkommen. Soweit keine diesbezüglichen Entscheidungen in einem 

Managementplan getroffen wurden, wird im Falle von Vorkommen oberhalb der Mindestgröße für die 

Erfassung aber unterhalb der Mindestgröße der Erhaltungswürdigkeit bei der zuständigen Fachbehörde 

angefragt, wie mit dem Vorkommen umzugehen ist.

10.3.2 Zeitplanung

Während bei Lebensraumtypenkartierungen eine Jahreszeit gewählt wird, in der die Mehrheit der Typen 

in einem identifizierbaren Zustand angetroffen wird, kann es zur Bestimmung einer Pflanzengesell-

schaft notwendig sein, die Erfassung in den Optimumzeitpunkt bestimmter Arten bzw. bestimmter Blüh-

phasen (z. B. Frühjahrsblüher in Buchenwäldern) zu legen. Die naturgegebenen Zeitfenster hängen von 

der Region ab und sind häufig enger als für Biotopkartierungen. Sie müssen bei der Planung der Erfas-

sungen berücksichtigt werden. In Gebieten mit hoher vegetationskundlicher Diversität können mehrere, 

innerhalb der Vegetationsperiode gestaffelte Arbeitsgänge erforderlich sein.

Damit Leistungsanbieter den Kartier- und Auswertungsaufwand realistisch quantifizieren können, muss 

der Untersuchungsraum abgegrenzt werden (Bereich mit Depositionsbeträgen über 0,3 kg Nha-1a-1).

Für das Projektmanagement bedeutet dies, dass die Depositionsberechnung vor der Einholung von 

Angeboten über die pflanzensoziologischen Erfassungen vorliegen sollte. Wenn stickstoffempfindliche 

LRT von relevanten Stickstoffdepositionen betroffen sein können, ist der Untersuchungsraum auf der 

Grundlage einer Rasterkarte der N-Gesamtbelastung abzugrenzen. Die Zeitfenster der Vegetationskar-

tierung sind damit indirekt auch für das Immissionsgutachten von Relevanz.

10.3.3 Aufnahme der Pflanzengesellschaften

In der in BMVBS (2013) herangezogenen Datenbank werden die Gesellschaften in der Regel auf Asso-

ziationsniveau differenziert. Eine detailliertere Erfassung z. B. auf Subassoziationsniveau ist daher meis-

tens nicht erforderlich.

Jede vorkommende Gesellschaft wird durch eine Belegaufnahme nach der Methode von Blaun-Blanquet 

dokumentiert. Den Methodenstandards der pflanzensoziologischen Aufnahme entsprechend wird nach 

Experteneinschätzung eine für den Bestand repräsentative Aufnahmefläche gewählt. Als geeignete 
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Aufnahmefläche wird eine Fläche abgegrenzt, auf der ein vegetationskundlich weitgehend homogener 

Bewuchs ausgebildet ist und deren Artenbestand sich durch Vergrößerung der Aufnahmefläche nicht 

mehr signifikant steigern lässt. Hierfür stehen in der Fachliteratur Erfahrungswerte zur Verfügung. Sie 

variieren zwischen 1 m² für Moos- und Flechtenbestände und bis über 1.000 m² für manche Waldtypen.

Eine Angabe der Artmächtigkeit findet grundsätzlich statt, eine Schätzung der Soziabilität ist fakultativ. 

Die Angaben zur Aufnahmefläche (Koordinate), Exposition, Hangneigung, Größe der Aufnahmefläche, 

Gesamtdeckung usw. werden nach den üblichen Fachstandards gemacht. Für weiterführende Informa-

tionen zur Aufnahmemethodik wird auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.

Eine Aufnahme der Moose ist im Regelfall angebracht. Eine Aufnahme der Flechten ist nur in den Fällen 

notwendig, in denen sie in der in BMVBS (2013) herangezogenen Datenbank für die CL-Bestimmung ver-

wendet wurden. Dies trifft nur für wenige Gesellschaften zu (vgl. Liste der hochsteten Arten und Charak-

terarten der Pflanzengesellschaften im BERN-Modell, für die CL modelliert wurden; Sch lu tow et al. in 

BMVBS 2013, Anhang I-7). Eine gesonderte Erfassung der Kryptogamen-Synusien und der Pilze ist nicht 

erforderlich, da sie für die CL-Bestimmung nicht verwertbar ist.

Im Regelfall reicht eine Belegaufnahme aus, um eine Pflanzengesellschaft zu dokumentieren. Wenn sich 

abzeichnet, dass die Zuordnung des erfassten Bestands zu einer Pflanzengesellschaft unklar sein wird, 

empfiehlt es sich, im Gelände mehrere Aufnahmen anzufertigen, um den anschließenden Vergleich mit 

Referenzmaterial zu erleichtern.

10.3.4 Abstimmung von vegetationskundlichen und bodenkundlichen Erfassungen

Die Bodenuntersuchungen dienen hier insbesonderedazu, diejenigen CL-relevanten Bodenparameter zu 

bestimmen, die die Stickstoffempfindlichkeit der Standorte der vorkommenden Pflanzengesellschaften 

und mit ihnen der FFH-Lebensraumtypen charakterisieren. Im Mittelpunkt steht deshalb nicht die Doku-

mentation von Extremausprägungen der Bodenparameter, sondern derjenigen Bodeneigenschaften, die 

sich in der charakteristischen Gesellschaftsausprägung widerspiegeln.Bodenuntersuchungen sind nur 

zweckmäßig, wenn das Ergebnis der E-Tool-Abfrage eine vergleichsweise breite CL-Spanne offen lässt 

und wenn bei Annahme des unteren Wertes der Spanne Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind.

Es ist sinnvoll, die vegetations- und bodenkundliche Erfassungen auf denselben Flächen durchzuführen. 

Sollte dies nicht möglich sein, ist darauf zu achten, dass die beprobten Bodenprofile Standorten ent-

sprechen, die für die vorkommenden Pflanzengesellschaften charakteristisch sind.

Pflanzengesellschaften erstrecken sich typischerweise über Flächen, die naturgemäß eine gewisse 

Heterogenität im Hinblick auf Substrate, Mikrorelief, Feuchte, Humusform usw. aufweisen. Insbesondere 

im Wald kommen regelmäßig innerhalb der größer dimensionierten Aufnahmeflächen (bis zu 1.000 m²) 

Sonderstandorte vor, die die Ansprüche der erfassten Pflanzengesellschaft nicht erfüllen. So können in 

einem Buchenwald kleine vernässte Senken auftreten, die zwar keine Veränderung in der Baumschicht 

auslösen und von den umliegenden Buchen überragt werden, aber in denen die buchenwaldtypische 

Krautschicht nicht wächst. Solche typfernen Einschlüsse sind zur Charakterisierung des Bodens, auf 

dem die betrachtete Pflanzengesellschaft stockt, nicht geeignet. Bei der Festlegung der Bodenprobe-

stellen geht es deshalb nicht darum, die gesamte Bandbreite der Bodenausprägungen zu erfassen, son-

dern darum, Probepunkte zu wählen, die für die betrachtete Pflanzengesellschaft aussagekräftig sind. 

Dies wird erreicht, indem vegetationskundliche Aufnahme und bodenkundliche Beprobung miteinander 

abgestimmt werden.

Um die Eignung der Bodenprobestellen transparent zu belegen, wird eine Liste der vorkommenden 

Pflanzenarten vor der Probenahme angefertigt. Je nach Pflanzengesellschaft wird das Arteninventar 

auf einer Fläche von 2 bis 25 m² festgehalten. Treten im Arteninventar einer Probestelle, die einen Wald-

meister-Buchenwald dokumentieren soll, Nässezeiger wie Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulca-

mara) auf, so ist für sachkundige Dritte sofort erkennbar, dass der Probenahmestandort die Gesellschaft 

des Waldmeister-Buchenwaldes nicht adäquat charakterisiert. Damit lässt sich die Erzeugung einer Viel-

zahl von abweichenden und nicht interpretierbaren CL-Werten für eine Fläche gleicher Vegetation vor-
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beugen. Diese Vorgehensweise ist ebenfalls dafür geeignet, eine unsachgemäße Einflussnahme auf die 

CL-Berechnung durch die Wahl von kleinflächigen Extremstandorten, auf denen die zu charakterisie-

rende Pflanzengesellschaft nicht existieren könnte, zu unterbinden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt 

der floristischen Inventarisierung des unmittelbaren Umfelds der Bodenprobestellen ist die Möglichkeit, 

Schäden an seltenen charakteristischen Pflanzenarten der Lebensraumtypen zu vermeiden.

10.3.5 Kartierung der Pflanzengesellschaften

Das den vorliegenden H PSEbeschriebene Verfahren zur Bestimmung der Erheblichkeit von Stickstoff-

einträgen beruht auf der Ermittlung von betroffenen Flächen. Aus den Pflanzengesellschaften werden 

die jeweils anzusetzenden CL abgeleitet. Daraus folgt, dass zur Anwendung des Verfahrens die flächen-

mäßige Ausdehnung der vorkommenden Pflanzengesellschaften bekannt sein muss.

Erfassung nur auf den Lebensraumtypflächen

Eine flächendeckende Aufnahme der Pflanzengesellschaften des gesamten Wirkraums (hier Bereich mit 

Stickstoffeinträgen > 0,3 kg N ha-1a-1) ist nicht notwendig. Die Erfassung konzentriert sich auf diejenigen 

Flächen, die als FFH-Lebensraumtypen, gegebenenfalls als Habitate von Pflanzenarten des Anhangs II 

abgegrenzt wurden. Wenn innerhalb einer als Lebensraumtyp eingestuften Fläche mehrere Pflanzen-

gesellschaften mit unterschiedlichen CL vorkommen, sind die einzelnen Pflanzengesellschaften aus-

zukartieren. Ihre räumliche Verbreitung wird kartografisch und GIS-fähig dargestellt. Diese Informati-

onen werden benötigt, um die Flächen zu ermitteln, auf denen die CL-abhängigenBagatellschwellen 

überschritten werden.

Räumliche Auflösung der Kartierung

Da das räumliche Verbreitungsmuster der Pflanzengesellschaften mit den Ergebnissen der Depositions-

berechnung zur Ermittlung der Flächen mit Bagatellüberschreitungen verschnitten wird, wäre eine allzu 

hochauflösende vegetationskundliche Aufnahme für den konkreten Zweck nicht auswertbar.

In der Regel ist der Maßstab 1:5.000 geeignet. Pflanzengesellschaften werden somit im selben Maßstab 

kartiert und dargestellt wie die Lebensraumtypen und Biotoptypen.

Kleinflächige Sonderstandorte werden auskartiert, wenn ihr Bewuchs einer anderen Pflanzengesell-

schaft als ihr Umfeld angehört und wenn sie die Mindestgröße für eine Erfassung als eigenständige 

Einheit erreichen. Diese Flächen werden als eigenständige Lebensraumtypausprägung mit gesonderter 

CL-Ermittlung behandelt.

FFH-relevante Kleinststandorte (z. B. Flechtengesellschaften auf Felsaufragungen) werden als Punkt-

vorkommen festgehalten. Eine 1:1-Sonderdarstellung mag für Zwecke der wissenschaftlichen Doku-

mentation interessant sein, im konkreten Fall sind jedoch nur die Informationen notwendig, die zur 

CL-Bestimmung benötigt werden und mit der zwangsläufig weniger auflösenden Rasterkarte der Depo-

sitionsmodellierung verschnitten werden.

10.3.6 Zuordnung der angetroffenen Pflanzengesellschaften zu den Gesellschaften im 
Anhang I-6

Die pflanzensoziologische Taxonomie ist in sich widersprüchlich und wurde bis heute noch nicht refor-

miert. Je nach Autor und Datum der Erstbeschreibung kann dieselbe Gesellschaft unter verschiedenen 

Namen geführt werden. Umgekehrt werden gelegentlich auch unterschiedliche Vegetationsausprä-

gungen mit demselben Gesellschaftsnamen bezeichnet. Die Nomenklatur der Pflanzengesellschaften 

der in BMVBS (2013) herangezogenen Datenbank und damit auch in den vorliegenden H PSE richtet 

sich nach überregional gültigen Standardwerken der Fachliteratur. Regional haben sich manche abwei-

chende Bezeichnungen etabliert, die in den Kartieranleitungen der Länderfachbehörden verwendet 

werden. Die Zuordnung der regional gebräuchlichen Gesellschaftsnamen zu den in BMVBS (2013) und 

den Anhängen der H  PSE verwendeten Gesellschaften erfordert Erfahrungen mit der pflanzensozio-

logischen Taxonomie. Dieser Arbeitsschritt muss sowohl für die korrekte Anwendung des Software-
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Tools als auch für die vertiefte standortbezogene Betrachtung absolviert werden.Für die Vergleichbar-

keit von Pflanzengesellschaften und das Auffinden von Synonymen kann die Webseite floraweb.de des 

BfN genutzt werden.

Die Liste der Pflanzengesellschaften der für BMVBS (2013) erarbeiteten Datenbank findet sich im 

Anhang I-6.

Sonderfälle

 – Sollte eine sehr seltene Pflanzengesellschaft in Anhang I-6nicht vertreten sein, findet die Zuordnung 

zu einer Einheit der Liste durch Analogieschlüsse statt. Die ausschlaggebenden Gründe werden erläu-

tert.

 – In manchen Fällen lassen sich die angetroffenen Vegetationsbestände wegen ihres verarmten Arten-

inventars nicht auf Assoziationsniveau, sondern nur als sog. Basalgesellschaften auf Verbands-, Ord-

nungs- oder sogar Klassenniveau (ansprechen. Eine Zuordnung auf Assoziationsniveau kann nur 

durch eine Einschätzung des Standortpotenzials stattfinden. Die ausschlaggebenden Gründe werden 

erläutert. Hilfreich sind – soweit vorhanden – Veröffentlichungen zur potenziellen natürlichen Vegeta-

tion der Region.

 – Entspricht die aktuelle Vegetation nicht dem Entwicklungsziel gemäß Natura 2000-Managementplan, 

wird mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt, welche Pflanzengesellschaft für die CL-Berech-

nung zugrunde zu legen ist.

 – Im Falle von irreversiblen Standortveränderungen (z. B. Versauerung über den Al-Pufferbereich hinaus, 

abgetorfte Moore ohne Reste der Weißtorfschicht, keine ausreichenden Wiedervernässungsmöglich-

keiten usw.) wird nach Rücksprache mit den zuständigen Fachbehörden festgelegt, welche Pflan-

zengesellschaft das tatsächliche Regenerationspotenzial des betroffenen Lebensraumtyps fachlich 

korrekt und realistisch wiedergibt. Dadurch wird gewährleistet, dass das Vorhaben eine Rückkehr zu 

einem weniger degradierten Zustand nicht erschwert, und gleichzeitig vermieden, dass unrealistische 

Entwicklungsoptionen als worst case geprüft werden.

10.4 Bodenkundliche Erfassung

Bodenuntersuchungen können erforderlich werden, wenn keine ausreichend detaillierten Bodenkarten 

zur Verfügung stehen. Dies gilt auch, wenn sich aus dem Vergleich der aktuell aufgenommenen Pflanzen-

gesellschaft (als Indikator für Bodeneigenschaften, die sie typischerweise bevorzugt) und dem in einer 

Bodenkarte dargestellten Bodentyp in Verbindung mit dem geologischen Ausgangsgestein (= Boden-

form) ein offensichtlicher Widerspruch ergibt.

Dies kann verschiedene Ursachen haben, die unterschiedliche Anforderungen an Art und Umfang der 

Bodenanalysen bedingen:

1. Es handelt sich um ein Einsprengsel einer Bodenform, die maßstabsbedingt in der Bodenkarte nicht 

mehr darstellbar war. Handelt es sich um eine Kleinstfläche, die nicht gesondert als Erhaltungsziel 

in Managementplänen ausgewiesen ist, ist keine Bodenanalyse erforderlich, es wird die typische 

Bodenform der LRT-Fläche, zu der der überwiegende Teil der Vegetation passt, in die CL-Ermitt-

lung eingestellt. Handelt es sich um Flächen, für die explizit ein Erhaltungsziel zu beachten ist, muss 

die Bodenform und der Hydromorphietyp anhand einer verkürzten Profilbeschreibung entsprechend 

bodenkundlicher Kartieranleitung (AG Boden 2005, S. 44ff) ermittelt werden. Dies erlaubt nun die 

CL-Bestimmung anhand Anhang I-3 bzw. I-4.

2. Ergibt sich aus der Profilansprache (s. Pkt. 1) keine plausible Erklärung für die standortsuntypische 

Ausprägung der aktuellen Vegetation, dann ist zu vermuten, dass vegetationsbeeinflussende Boden-

parameter durch massive Vorbelastungen (Versauerung, Eutrophierung, Entwässerung usw.) bereits 

verändert sind. In diesem Fall ist das Ausmaß und die Richtung der Veränderungen festzustellen. 

Folgende Parameter sollten ermittelt werden:
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Zu beproben sind die Tiefenstufen Humusauflage (Of, Oh), 0 – 10 cm, 10 – 30 cm, 30 – 60 cm. Des 

weiteren in Waldbeständen 60 – 90 cm (nur in allen Waldbeständen), 90 – 140 cm (zusätzlich nur in 

Hainbuchen-, Erlen-, Eschen-, Ahorn- und Lindenbeständen sowie Eichen- und Kiefernbeständen) 

und 140 – 200 cm (zusätzlich nur in Eichen- und Kiefernbeständen) in Anlehnung an BZE II bzw. BDF, 

sofern diese Schichten durchwurzelbar sind.

Die Beprobung der organischen Auflage und der Tiefenstufen 0 – 10 cm sowie 10 – 30 cm erfolgt an 

jeweils fünf Kleinschürfen je Messstelle. Tiefere Bodenschichten werden mit Hilfe von Kleinrammboh-

rungen beprobt, wobei ebenfalls je Messstelle fünf Einzelbohrungen erfolgen sollten. Die fünf Einzel-

proben je Tiefenstufe werden als Mischproben der jeweiligen Tiefenstufen zusammengeführt.

Das Probenvolumen der organischen Auflage kann auf ca. 3 Liter je Mischprobe begrenzt werden. Je 

Tiefenstufe im Mineralboden sollte ein Probenvolumen von ca. 1 Liter gewonnen werden.

Folgende Parameter sind zu analysieren:

I. C/N-Verhältnis im Oh/Of-Horizont und in der Tiefenstufe 0 – 10cm des Mineralbodens: Stickstoff 

nach HFA D58.1.1.1, D58.1.12, Kohlenstoff nach HFA D31.1

II. pH-Werte in allen aktuell durchwurzelten Tiefenstufen (Richtwerte für Baumarten s.o.): pH(H2O) 

nach HFA A3.1.1.2

III. effektive Austauschkapazität in allen aktuell durchwurzelten Bodenhorizonten (Richtwerte für 

Baumarten s.o.) nach HFA A3.2.1.1 und HFA A3.4.1.8

IV. Basensättigung in Ammonimchloridlösung (BSNH4Cl) in allen aktuell durchwurzelten Bodenhori-

zonten; wird berechnet entsprechend HFA A3.2.1.1 (Richtwerte für Baumarten s.o.).

Für die Bewertung der Ergebnisse sind folgende Fragen relevant, aus deren Beanwortung sich die 

Konsequenz für das weitere Vorgehen ergibt (vgl. auch BMVBS(2013), Anhang III):

a) Betragen die aktuellen C/N < 10, pH(H2O) < 3,2, BSNH4Cl < 5 %?

Dann liegt eine irreversible Degradierung des Bodens vor. Die Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes ist wahrscheinlich auch bei Einhaltung von CL durch die Gesamtdeposition 

nicht mehr möglich. Eine CL-Ermittlung erübrigt sich. Es sind zunächst tiefgreifende Renaturie-

rungsmaßnahmen im Rahmen eines Managementplanes erforderlich. Das weitere Vorgehen ist mit 

der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

b) Liegen die aktuellen Werte über den unter a) genannten Schwellen, aber außerhalb der typischen 

Wertespannen für die festgestellte Bodenform (vgl. Tabelle 20 – 23 in BMVBS 2013, S. 154f)? Dann 

sind 2 Fälle zu unterscheiden:

b1) Die Werte für C/N und BSNH4Cl liegen innerhalb der typischen Spannen einer anderen Boden-

form und der pH(H2O)-Wert liegt innerhalb des typischen Pufferbereiches dieser anderen Boden-

form und es existiert bereits eine Pflanzengesellschaft mit den entsprechenden diagnostisch 

wichtigen Arten in der typischen Mengenverteilung in einem günstigen Erhaltungszustand. 

Dann hat sich ein neuer langfristig stabiler Fließgleichgewichtszustand auf einem anderen 

natur identischem Niveau eingestellt (z. B. ein Luzulo-Fagetum auf Löß-Parabraunerde). In der 

Regel ist dieser Zustand bereits bei Meldung des FFH-Gebietes erfasst worden (im Beispiel als 

LRT 9110) und als Entwicklungsziel festgeschrieben.

Dann ist der CL in Anhang I-4 unter dem anhand der aktuellen Messwerte festgestellten Hydro-

morphie-, Trophie- und Säure-/Basen-Status in Kombination mit der aktuellen naturnahen 

Pflanzengesellschaft aufzusuchen.

b2) Die aktuellen Werte von C/N und BSNH4Cl lassen sich unter Berücksichtigung der aktuellen 

Hydro morphierform nicht einer Bodenform (entsprechend Tabelle 23 in BMVBS 2013) zuordnen, 

das heißt sie zeigen naturfremde Disproportionen bei der Nährstoff- und Wasserversorgung 

der Vegetation an. Und/oder: der pH(H2O)-Wert liegt deutlich außerhalb des typischen Pufferbe-

reiches der festgestellten Bodenform (vgl. Tabelle 26 mit Tabelle 22 und 23 in BMVBS 2013).

Dann sollte in einer Einzelfallbegutachtung untersucht werden, welches Entwicklungsziel für die 

Wiederherstellung eines Fließgleichgewichtes des Basen-, Stickstoff- und Wasserhaushaltes 



428

10.5 Tabellarische Zusammenfassung

Tabelle 17: Übersicht über die Arbeitsschritte einer pflanzensoziologischen Vegetationserfassung zur 
CL-Bestimmung

Übersicht über die Arbeitsschritte

Software-Tool-gestützte CL-Bestimmung
(für jeden Lebensraumtyp im betroffenen Bereich)

Standorttypbezogene CL-Bestimmung
(für jede Gesellschaft im Bereich der betroffenen

Lebensraumtypen)

 – Geländebegehung zu einer geeigneten Jahreszeit

 – Belegaufnahme nach Braun-Blanquet (fakultativ)

 – Textbeschreibung der für die Gesellschaftsanspra-
che relevanten Eigenschaften (Standort und Arten)

 – Fotodokumentation der relevanten Vegetations-
aspekte

 – Begründung für die Zuordnung zu einer Pflanzen-
gesellschaft aus Anhang I-6

 – Geländebegehung zu einer geeigneten Jahreszeit

 – Abstimmung mit der bodenkundlichen Aufnahme

 – Belegaufnahme nach Braun-Blanquet

 – Textbeschreibung der für die Gesellschafts-
ansprache relevanten Eigenschaften 
(Standort und Arten)

 – Fotodokumentation der relevanten Vegetations-
aspekte

 – Begründung für die Zuordnung zu einer Pflanzen-
gesellschaft aus Anhang I-6

 – Kartierung der Pflanzengesellschaften im Maßstab 
1 : 5.000

gegebenenfalls

 – Abstimmung mit den Fachbehörden über Wieder-
herstellungsziele für stark degradierte Lebensraum-
typen und gegebenenfalls für noch nicht ausgebil-
dete Lebensraumtypen (Entwicklungsziele)

 – Dokumentation des Abstimmungsergebnisses

gegebenenfalls

 – Abstimmung mit den Fachbehörden über Wieder-
herstellungsziele für stark degradierte Lebensraum-
typen und gegebenenfalls für noch nicht ausgebil-
dete Lebensraumtypen (Entwicklungsziele)

 – Dokumentation des Abstimmungsergebnisses

potenziell möglich ist und welche naturnahe Pflanzengesellschaft diesen Zielzustand indikato-

risch dokumentieren kann (im Einvernehmen mit der Fachbehörde). Eine Methode zur Abschät-

zung des Regenerierungspotenzials ist die Anwendung dynamischer Modelle für die Ermittlung 

einzelner N-Haushaltsterme im (auch zukünftigen) zeitlichen Verlauf unter Berücksichtigung 

der Depositionsgeschichte und –prognose (z. B. mit dem DECOMP-Modell – s. BMVBS 2013, 

Anhang II). Der so unter Einbeziehung dynamischer Ansätze ermittelte Critical Load für den 

Zielzustand beschreibt dann die Bedingung zur (Wieder-)Herstellbarkeit eines naturidentischen 

Fließgleichgewichtes der Bodenparameter.
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11 Anhang V –  Erforderliche Eingangsdaten für eine 
Ausbreitungsberechnung

Für die Durchführung von verkehrsbedingten Depositionsberechnungen werden in der Regel folgende 

Eingangsdaten benötigt. Der Umfang der Eingangsdaten richtet sich nach der Modellmethodik und 

muss mit dem Bearbeiter abgestimmt werden.

Die Eingangsdaten sollten in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.

Insbesondere lagebezogene Daten werden in der Regel in kompatiblem Format zu Geographischen 

Informationssystemen benötigt (möglichst mit Georeferenzierung).

Pläne

 – Digitale Lagepläne der zu untersuchenden Varianten mit Angaben zur Anzahl der Fahrstreifen und zur 

Lage/Höhe der aktiven Lärmschutzeinrichtungen, in jedem Fall digital mit Georeferenzierung (z. B. im 

AutoCad2000, dxf- oder dwg-Format)

 – Höhenpläne der aktuellen Planung mit Angaben zu Längsneigungen, Damm- und Einschnitthöhen

 – digitale topographische Karten (DGK 5 oder TK 1:10.000) im tif-Format mit Koordinatenangaben für 

einen Umkreis von 1 km um das Untersuchungsgebiet

 – gegebenenfalls für Rastanlagen: Angaben des Verkehrsaufkommens auf den Fahrwegen der Rastan-

lagen. Alternativ Angabe zu Stellplatzzahlen für PKW und LKW

 – digitales Geländemodell in feiner Auflösung (z. B. 10 m), in dem der komplette Bereich der Planungen 

enthalten ist (falls vorhanden).

Verkehrsdaten

 – Verkehrsgutachten

 – Verkehrsstärken(DTV und LKW-Anteile > 3,5 t) auf den zu berücksichtigenden Straßen. Benötigt 

werden neben Angaben für den zu betrachtenden Ausbauabschnitt in der Regel auch Verkehrsdaten 

für alle querenden und parallel führenden Straßen in einem Ausschnitt bis in einen Abstand von ca. 1 

km um das für die Planvarianten und den Prognosenullfall zu betrachtende Untersuchungsgebiet (ins-

besondere ab DTV über 5 000 Kfz/24h)

 – Verkehrstagesganglinien (KFZ und LKW), falls vorhanden

 – Verteilung der Verkehrsmengen auf Werktage, Samstage und Sonntage

 – Angaben zu bestehenden und geplanten Höchstgeschwindigkeiten im Untersuchungsgebiet, falls 

verfügbar

 – Anzahl Fahrstreifen, gegebenenfalls Lichtsignalanlagen auf den zu berücksichtigenden Straßen

 – Angabe von Geschwindigkeitsbeschränkungen für den Nullfall und die Planvariante auf den zu berück-

sichtigenden Straßen

 – gegebenenfalls Verkehrsbelastungsdaten für Tank- und Rastanlagen bzw. PWC-Anlagen (sofern ver-

fügbar).

Sonstige Eingangsdaten

 – Landnutzung für einen Ausschnitt, bis ca. 1 km um das für die Planvariante und den Prognosenullfall 

zu betrachtende Untersuchungsgebiet

 – Luftbilder mit Koordinatenangaben und falls vorhanden Angaben zur Randbebauung

 – Ausbreitungsklassenstatistik oder meteorologische Zeitreihe (repräsentativ für den Untersuchungs-

bereich)

Die Jahreskennwerte der Schadstoffbelastungen werden mit einer lokal repräsentativen Windstatistik 

und der Hintergrundbelastung ermittelt. Die Hintergrundbelastung wird nach Abschnitt 3.3 ermittelt. 

Für die Berechnung der Luftschadstoffbelastungen ist die Kenntnis der Windrichtungs- und Windge-

schwindigkeitsverteilung sowie der atmosphärischen Ausbreitungsklassen notwendig. Ansonsten ist die 

Beschaffung solcher Daten vom DWD für die Straßenbauverwaltung im Rahmen der Amtshilfe möglich.
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12 CL-Software-Tool

Das im Rahmen von BMVBS (2013) erarbeitete und der Druckfassung auf CD beiliegende CL-Software-

Tool ermöglicht auf Basis der in Anhang I enthaltenen harmonisierten CL-Werte die einfachere Auswahl 

des passenden CL. So lassen sich vergleichsweise einfach für bestimmte, regelmäßig auftretende und 

für Deutschland typische Vegetations-/Standort-Kombinationen die empirischen CL-Werte konkreti-

sieren und für viele weitere Kombinationen erstmals CL-Werte ermitteln. Das Tool kann auch unter www.

fgsv-verlag.de im Internet heruntergeladen werden.

Die Werte sind keine anderen als die in Anhang I-4 enthaltenen, allerdings mit Zusatzinformationen zur 

Validität der Eingangsgrößen verknüpft. Für die Funktionsfähigkeit und Richtigkeit der Software wird 

keine Verantwortung übernommen. Verbindlich sind im Zweifel die in den schriftlichen Anhängen ange-

gebenen Werte.

Je mehr Informationen zum Standort und zur Vegetation vorliegen, desto kleiner wird bei den meisten 

LRT die verbleibende Wertespanne. Trotzdem ist die Anwendung des Software-Tools auch bei Vorliegen 

bruchstückhafter Informationen möglich.

Es handelt sich um den Zugriff auf eine Datenbank, die Anwendung des Software-Tools erfordert das 

Programm MSAccess.

Es wird hier nochmals darauf hingewiesen, dass die Anwendung der H PSE und des Softwaretools spe-

zifische Fachkenntnisse erfordert.

Download für registrierte Benutzer der H PSE: www.fgsv-verlag.de > Katalogbereich: Technische Regel-

werke > Straßenentwurf > FGSV 209.
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